
86. Umweltministerkonferenz 
17. Juni 2016  

in Berlin 
 

TOP 7: Soziale Aspekte der Umweltpolitik 

Beschluss: 
 
 

1. Die Umweltministerkonferenz sieht mit Sorge, dass der soziale Status 

darüber mitbestimmt, ob und in welchem Umfang Kinder, Jugendliche und 

Erwachsene durch schädliche Umwelteinwirkungen belastet oder von 

positiven Umwelteinflüssen ausgeschlossen sind. 

2. Die Umweltministerkonferenz stellt fest, dass es Ziel einer sozial gerechten 

und verantwortlichen Umweltpolitik sein muss, überproportionale 

Umweltbelastungen in Abhängigkeit vom sozialen Status zu minimieren. 

Chancengleichheit im Sinne der Gewährung gleichwertiger 

Lebensverhältnisse müssen als Leitgedanken allen wesentlichen 

Entscheidungen in der Umweltpolitik immanent sein. 

3.  Die Umweltministerkonferenz ist der Auffassung, dass Umweltgerechtigkeit 

unter dem Dach eines optimierten strategischen Gesamtkonzeptes 

zielführend umgesetzt werden sollte. Ergänzend dazu sind eigene 

Landesprojekte zur Beförderung der Umsetzung auf lokaler Ebene wichtig.   

4. Die Umweltministerinnen, -minister und -senatoren der Länder begrüßen, 

dass das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und 

Reaktorsicherheit sich dieses Themas annimmt. Sie bitten daher den Bund, 

aufsetzend auf dem von ihm bereits eingeführten Dialog als Koordinator die 

positiven Ansätze, Forschungen und laufenden Projekte im Bereich der 

Umweltgerechtigkeit zu bündeln und zu diesem Zweck bis zur 87. UMK ein 

ressortübergreifendes Gremium einzuberufen, das unter Beteiligung der 

Länder sowie aller relevanten Akteure, wie Umwelt- und Sozialverbänden, 

Leitlinien zur konkreten Umsetzung von mehr Umweltgerechtigkeit 

erarbeiten soll. Hierbei sollen die positiven Ansätze der Länder und der 
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sonstigen Akteure besondere Berücksichtigung finden. Ausgangspunkt 

muss auch unter Beachtung des Beitrags der Energiewende zur 

Umweltgerechtigkeit eine sorgfältige Problemanalyse auf der Grundlage 

fundierter Daten über die soziale Verteilung von Umweltbelastungen und 

deren gesundheitlichen Auswirkungen sein. Die Energiewende wirkt hier 

dem Klimawandel und damit einer entscheidenden Herausforderung im 

Bereich Umweltgerechtigkeit entgegen, beispielsweise indem das Risiko für 

klimabedingte Katastrophen verringert und Fluchtursachen bekämpft 

werden.  

5. Die Umweltministerinnen, -minister und -senatoren der Länder bitten den 

Bund, bei der 87. UMK über die aktuelle Sach- und Forschungslage sowie 

über eigene Aktivitäten zu berichten. Die Länder werden selbst einen 

Bericht über eigene Schritte zur Implementierung von mehr 

Umweltgerechtigkeit vorlegen. 

6. Die Umweltministerkonferenz hält es für erforderlich zu prüfen, wie 

gesundheitliche und sozioökologische Parameter nachhaltig in die 

Verkehrsinfrastrukturplanung, die Bauleitplanung, die städtebaurechtliche 

Planung sowie die Städtebauförderung verbindlich eingebunden werden 

können. 

7. Die Umweltministerkonferenz bittet das Vorsitzland, diesen Beschluss der 

Gesundheitsministerkonferenz, der Verkehrsministerkonferenz, der 

Bauministerkonferenz und der Arbeits- und Sozialministerkonferenz 

zukommen zu lassen. 


